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Hinweis: 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie 
die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des 
Landes NW (SGV. NW.) stehen im Intranet des Landes NW zur 
Verfügung. 

Im Ministerium für Inneres und Justiz ergibt sich der Zugang von 
der Homepage aus über das Befehlsfeld "Gesetze Erlasse". 

Von anderen Ressorts aus erfolgt der Zugang über "Externe 
Informationsangebote, Ressortübergreifende Informationen" und 
unter Landesrecht "Gesetz- und Verordnungs blatt", 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie 
die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des 
Landes NW (SGV. NW.) werden auch im Internet angeboten. 

Der Zugang ergibt sich über die Hornepage des Ministerium für 
Inneres und Justiz NRW (Adresse: http://www.im.nrw.de) und dort 
über das Befehlsfeld "Gesetze, Verordnungen. Erlasse". 

Die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des 
Landes NW (SGV. NW.) wird voraussichtlich in der 2. Jabreshälfte 
1998 auch als CD-ROM angeboten. 

Hinweis an die Bezieher der Ergänzungslieferungen SGV. NW. 

Zur Zeit befindet sich die Redaktion in einer Phase der Umstellung 
auf elektronische Arbeitsweise. Dies hat leider zur Folge, daß 
Ergänzungslieferungen zur SGV. NW. nur verzögert erstellt werden 
können. Die Redaktion bemüht sich, die noch ausstehenden Nach­
lieferungen so schnell wie möglich zu erstellen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis 
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203010 
Verordnung 

über die Ausbildung und Prüfung 
für die Laufbahn des höheren Archivdienstes 

im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Ausbildungs verordnung 

höherer Archivdienst - VAPhA) 
Vom 23. September 1998 

Auf Grund des § 16 des Landesbeamtengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. NW. 
S. 234), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Februar 
1998 (GV. NW. S. 134), wird im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Inneres und Justiz und dem Finanzmini­
sterium verordnet: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Geltungsbereich und 

Einstellungsvoraussetzungen 

(1) Diese Verordnung gilt für die Laufbahn des höheren 
Archivdienstes im Lande Nordrhein-Westfalen. Sie regelt 
die Einstellung, Ausbildung und Prüfung der Bewer­
berinnen und Bewerber für diese Laufbahn. 

(2) In den Vorbereitungsdienst kann eingestellt werden, 
wer 

L die allgemeinen Voraussetzungen für die Berufung in 
das Beamtenverhältnis erfüllt, 

2. am Tage der Berufung in das Beamtenverhältnis auf 
Widerruf die für die Einstellung in das Beamtenver­
hältnis auf Probe in § 39 Abs. 1 in Verbindung mit § 6 
Abs. 1 Satz 2 bis 7 der Laufbahnverordnung (LVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. November 
1995 (GV. NW. 1996 S. 1), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 11. November 1997 (GV. NW. S. 396), 
festgelegten Altersgrenzen um mindestens zweieinhalb 
Jahre unterschreitet. Sofern eine Bewerberin oder ein 
Bewerber älter ist, darf sie oder er nur eingestellt 
werden, wenn für die spätere Übernahme in das 
Beamtenverhältnis auf Probe eine Ausnahme von § 39 
Abs. 1 LVü in Aussicht gestellt oder erteilt worden ist, 

3. ein mit einer 

a) Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymna­
sien oder für das Lehramt für die Sekundarstufe II 
in Geschichte als erstem Fach, 

b) Ersten juristischen Staatsprüfung, 
c) Diplomprufung der Wirtschafts-, Finanz- und So­

zialwissenschaften oder einer entsprechenden 
Hochschulprüfung abgeschlossenes Studium an ei­
ner Universität oder einer anderen gleichstehenden 
wissenschaftlichen Hochschule nachweist, 

4. im Rahmen des Studiums einen Nachweis der Befähi­
gung zu selbständiger geschichtswissenschaftlicher 
Forschung erbracht hat oder mit einer Dissertation 
über ein Thema der mittleren, neueren oder neuesten 
Geschichte, der Historischen Hilfswissenschaften, der 
Rechtsgeschichte, der Wirtschafts- und Sozialge­
schichte oder der Kirchengeschichte promoviert ist, 

5. angemessene Kenntnisse der lateinischen, französi­
schen und mittelhochdeutschen Sprache sowie der 
Historischen Hilfswissenschaften, insbesondere der 
Schriftkunde und Urkundenlehre, besitzt. 

(3) Ausnahmen von Absatz 2 Nr. 5 kann das für das 
Archivwesen zuständige Ministerium zulassen. Es kann 
in Einzelfällen auch Bewerberinnen und Bewerber zulas­
sen, die ein von Absatz 2 Nr. 3 abweichendes Studium 
abgeschlossen haben. 

(4) Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber ihren oder 
seinen Studienabschluss nicht im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes erv.rorben, muss sie oder er bei dem für das 
Archivwesen zuständigen Ministerium einen Antrag auf 
Anerkennung der Gleichwertigkeit stellen. Für Bewerbe­
rinnen und Bewerber, die die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedsstaates der Europäischen Union besitzen, gilt 
die Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 89/48/EWG 

des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine 
Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die 
eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschlie­
ßen, für die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten im 
Lande Nordrhein-Westfalen vom 30. Juni 1997 (GV. NW. 
1997 S. 216/SGV. NW. 20301). 

§2 
Bewerbung 

(1) Die Bewerbung um Einstellung in den Vorberei­
tungsdienst ist über eines der Ausbildungsarchive (§ 8) an 
das für das Archivwesen zuständige Ministerium zu 
richten. Sie muss spätestens vier Monate vor dem Einstel­
lungstermin (§ 3 Abs. 2) vorliegen. 

(2) Der Bewerbung sind beizufügen: 

1. ein ausführlicher, handgeschriebener Lebenslauf, 

2. zwei Lichtbilder aus neuester Zeit (4x6 cm), 

3. eine beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses eines 
Gymnasiums oder des entsprechenden Nachweises der 
allgemeinen Hochschulreife, 

4. beglaubigte Abschriften des Zeugnisses über die Erste 
Staatsprüfung oder die HochschulabschlusspTÜfung 
und des Nachweises nach § 1 Abs. 2 Nr. 4, gegebenen­
falls des Doktor-Diploms, 

5. beglaubigte Abschriften von Zeugnissen über ein­
schlägige praktische oder berufliche Tätigkeiten und 
eine Liste der wissenschaftlichen Veröffentlichungen, 

6. eine Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers, ob 
sie oder er vorbestraft ist oder ob gegen sie oder ihn ein 
gerichtliches Strafverfahren oder ein Ennittlungsver­
fahren der Staatsanwaltschaft anhängig ist, 

7. eine Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers, 
dass sie oder er in geordneten wirtschaftlichen Ver­
häl tnissen lebt, 

8. eine Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers, 
dass sie oder er die deutsche Staatsangehörigkeit im 
Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes der Bundes­
republik Deutschland besitzt, oder der Nachweis der 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union. 

(3) Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die im öffentli­
chen Dienst stehen, kann auf die Vorlage derjenigen 
Unterlagen, die bereits in der Personalakte enthalten 
sind, verzichtet werden. 

§3 
Auswahl und Einstellung 

(1) Der Einstellung geht ein Auswahlverfahren bei dem 
für das Archivwesen zuständigen Ministerium voraus. 
Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber erfolgt 
nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung auf 
der Grundlage der eingereichten Bewerbungsunterlagen 
sowie von Auswahlgesprächen. 

(2) Einstellungstermin ist der 1. Mai eines jeden Jahres. 
Das für das Archivwesen zuständige Ministerium kann 
abweichende Regelungen treffen. 

(3) Vor der Einstellung sind auf Anforderung vorzule­
gen: 

1. eine Geburtsurkunde oder ein Geburtsschein, 

2. von Verheirateten eine Heiratsurkunde, 

3. ein Führungszeugnis des Bundeszentralregisters zur 
Vorlage bei Behörden, 

4. ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis, das zum Zeit­
punkt der Einstellung nicht älter als drei Monate ist. 

§4 
Dienstverhältnis, 

Dienstbezeichnung, Anwärterbezüge 

(1) Die Bewerberin oder der Bewerber wird in das 
Beamtenverhältnis auf Widerruf berufen. Bei Dienstan­
tritt leistet sie oder er den Diensteid. Über die Vereidi­
gung ist eine Niederschrift zu fertigen und zu den 
Personalakten zu nehmen. 
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(2) DiE Beamtin oder der Beamte auf Widerruf führt 
während des Vorbereitungsdienstes die Dienstbezeich­
nung "Staatsarchivreferendarin" bzw. "Staatsarchivre­
ferendar ". 

(3) Die Staatsarchivreferendarin oder der Staatsarchiv­
referendar erhält während des Vorbereitungsdienstes 
Anwärterhezüge nach § 59 ff. Bundesbesoldungsgesetz. 

Il. Vorbereitungsdienst 

LAllgemeines 

§ 5 
Ziel 

(1) Der Vorbereitungsdienst hat das Ziel. die Staatsar­
chivreferendarin oder den Staatsarchivreferendar mit 
den Aufgaben und Arbeitsmethoden des höheren Archiv­
dienstes in Praxis und Theorie vertraut zu machen und 
sie oder lhn zu befähigen, die historischen Bestände der 
Archive selbständig fachgerecht zu bilden, zu verwalten, 
zu kOnSE!rvieren, zu ergänzen, zu erschließen und der 
Forschung, der Verwaltung und der Öffentlichkeit nutz­
bar zu machen. Darüber hinaus soll das Verständnis für 
historische, politische, kulturelle, rechtliche, wirtschaft­
liche uni gesellschaftliche Fragen gefördert und die 
Befähigung zu leitender Tätigkeit entwickelt werden. 

(2) Die der Staatsarchivreferendarin oder dem Staats­
archivreferendar zu übertragenden Arbeiten richten sich 
nach den Erfordernissen der Ausbildung. 

§ 6 
Dauer 

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre. Er 
umfasst die Ausbildung und die Prüfung. Findet die 
archivarjsche Staatsprüfung nicht bis zum Ende des 
Vorberei:ungsdienstes statt, so dauert dieser bis zur 
Aushändigung des Prüfungszeugnisses fort. Wird die 
archivarische Staatsprüfung bereits während des Vorbe­
reitungsdienstes abgelegt, so endet dieser dadurch nicht. 

(2) Der regelmäßige Vorbereitungsdienst kann unbe­
schadet des § 26 und anderer Rechtsvorschriften um 
höchstens zwei Jahre verlängert werden, wenn die 
Staatsar<:hivreferendarin oder der Staatsarchivreferen­
dar das Ausbildungsziel noch nicht erreicht hat oder 
wenn aus besonderen Gründen eine Verlängerung ange­
bracht erscheint. 

(3) Zeiten einer Tätigkeit innerhalb oder außerhalb des 
öffentlichen Dienstes, die geeignet sind, die für die 
Laufbahn des höheren Archivdienstes erforderlichen 
Fähigkeiten zu vemütteln, können bis zu sechs Monaten 
auf den ::achpraktischen Teil des Vorbereitungsdienstes 
angerechnet werden. 

(4) übE·r die Anrechnung von Zeiten auf den Vorberei­
tungsdienst und über die Verlängerung des Vorberei­
tungsdienstes entscheidet das für das Archivwesen zu­
ständige Ministerium. 

§ 7 
Urlaub und Krankheitszeiten 

(1) Während des Vorbereitungsdienstes ist der Erho­
lungsurlc;!ub so zu bewilligen, dass der geordnete Ablauf 
der Ausbildung gewährleistet ist. Während der Ausbil­
dung an der Archivschule Marburg ist er in den von der 
Archivsc:~1.ule festgesetzten Zeiten zu nehmen. 

(2) Krankheitszeiten und Urlaub aus besonderem An­
lass werden bis zu insgesamt sechs Wochen auf den 
Vorbereitungsdienst angerechnet. über Ausnahmen ent­
scheidet :las Ausbildungsarchiv (§ 8). 

2. Ausbildung 

§8 
A!.lsbildungsarchive und Ausbildungstellen 

(1) Ausbildungsarchive sind die staatlichen Archive des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Sie üben die Dienstauf­
sicht über die Staatsarchivreferendarin oder den Staats-

archivreferendar aus, die oder der ihnen von dem für das 
Archivwesen zuständigen Ministerium zugewiesen wird. 
Sie können einzelne Befugnisse auf die in Absatz 2 Nr. 2 
und 3 genannten Ausbildungsstellen übertragen. 

(2) Ausbildungsstellen sind: 

L die Ausbildungsarchive, 

2. die Archivschule Marburg, 

3. andere von dem Ausbildungsarchiv bestimmte archivi­
sche Einrichtungen. 

(3) Das Ausbildungsarchiv weist die Staatsarchivrefe­
rendarin oder den Staatsarchivreferendar den in Absatz 2 
Nr. 2 und 3 genannten Ausbildungsstellen zu. 

(4) In ihrer oder seiner dienstlichen Tätigkeit untersteht 
die Staatsarchivreferendarin oder der Staatsarchivrefe­
rendar den Weisungen der jeweiligen Ausbildungsstelle. 

(5) Die Staatsarchivreferendarin oder der Staatsarchiv­
referendar ist verpflichtet, an den für sie oder ihn 
bestimmten Lehrveranstaltungen und Praktika teilzu­
nehmen. 

§ 9 
Ausbildungsleiterin oder Ausbildungsleiter 

(1) Ausbildungsleiterin oder Ausbild"u.ngsleiter ist die 
Leiterin oder der Leiter des Ausbildungsarchivs. Sie oder 
er kann die Ausbildungsleitung einer Beamtin oder einem 
Beamten des höheren Archivdienstes übertragen. 

(2) Die Ausbildungsleiterin oder der Ausbildungsleiter 
hat die Aufgabe, einen Ausbildungsplan zu erstellen und 
die praktische Ausbildung zu lenken und zu überwachen. 

§ 10 
Gliederung 

Die Ausbildung gliedert sich in einen vorwiegend 
fachpraktischen und einen vorwiegend fachtheoretischen 
Abschnitt von jeweils zwölf Monaten. 

§11 
Bewertung der Leistungen 

(1) Die Leistungen in der Ausbildung und in der 
Prüfung sind mit einer der folgenden Punktzahlen und 
der sich daraus ergebenden Note zu bewerten: 

15 bis 14 Punkte: 
sehr gut (1) = für eine Leistung, die den Anforderun-

gen in besonderem Maße entspricht, 

13 bis 11 Punkte: 
gut (2) = für eine Leistung, die den Anforderun-

gen voll entspricht, 

10 bis 8 Punkte: 
befriedigend (3) = für eine Leistung, die im Allgemeinen 

den Anforderungen entspricht, 

7 bis 5 Punkte: 
ausreichend (4) = für eine Leistung, die zwar Mängel 

aufweist, aber im Ganzen den Anfor­
derungen noch entspricht, 

4 bis 2 Punkte: 
mangelhaft (5) = für eine Leistung, die den Anforderun­

gen nicht entspricht, jedoch erkennen 
lässt, dass die notwendigen Grund­
kenntnisse vorhanden sind und die 
Mängel in absehbarer Zeit behoben 
werden können, 

1 bis 0 Punkte: 
ungenügend (6) = wenn die Leistung den Anforderungen 

nicht entspricht und selbst Grund­
kenntnisse so lückenhaft sind, dass die 
Mängel in absehbarer Zeit nicht beho­
ben werden können. 

(2) Bei Bruchwerten werden die Punktzahlen bis zur 
ersten Dezimalstelle errechnet. Beträgt sie fünf oder 
mehr, wird auf die volle Punktzahl aufgerundet; bei vier 
und weniger wird abgernndet. 
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§ 12 
Praktische Ausbildung 

(1) Die praktische Ausbildung findet in dem Ausbil­
dungsarchiv und den von diesem bestimmten Einrichtun­
gen statt. Sie soll einen mindestens einmonatigen Lehr­
gang am Bundesarchiv und ein mindestens zweimonati­
ges Praktikum an einem nichtstaatlichen Archiv, das von 
mindestens einer Beamtin oder einem Beamten der 
Laufbahn des höheren Archivdienstes betreut wird, ein­
schließen. 

(2) Gegenstände der praktischen Ausbildung sind: 

1. Einführung in Aufgaben, Organisation und Struktur 
der Archive, 

2. Behörden- und Registraturkunde, 

3. Aussonderung, Bewertung und übernahme von 
Schriftgut, 

4. Ordnung und Verzeichnung von Archivgut, 

5. Auskunfts- und Gutachtertätigkeit, 

6. Benutzer- und Magazindienst, 

7. Archivtechnik (Konservierung, Restaurierung, Re­
prographie), Archivbau, ADV-Einsatz, 

B. archivalische Quellenkunde einschließlich Leseübun­
gen an lateinisch- und französischsprachigen Texten, 

9. historisch-politische Bildungsarbeit und Publika­
tionstätigkeit, 

10. Dienststellenverwaltung. 

(3) Die Staatsarchivreferendarin oder der Staatsarchiv­
referendar hat während der praktischen Ausbildung 
einen geeigneten Archivbestand zu erschließen und dabei 
einen Bewertungsvorschlag zu entwickeln und zu be­
gründen. 

(4) über jeden Abschnitt der praktischen Ausbildung, 
der länger als einen Monat dauert, ist von der oder dem 
für diesen Abschnitt in der jeweiligen Ausbildungsstelle 
verantwortlichen Ausbilderin oder Ausbilder eine Beur­
teilung jeder Staatsarchivreferendarin oder jedes Staats-

Anlage 1 archivreferendars nach dem Muster der Anlage 1 (Befähi­
gungsbericht) abzugeben und nach Bekanntgabe an die 
Staatsarchivreferendarin oder den Staatsarchivreferen­
dar von dem Ausbildungsarchiv zur Ausbildungsakte zu 
nehmen. Eine Durchschrift der Beurteilung ist der 
Staatsarchivreferendarin oder dem Staatsarchivreferen­
dar auf Antrag auszuhändigen. Die Beurteilung muss mit 
einer der in § 11 Abs. 1 festgelegten Punktzahlen und 
Noten abschließen. 

(5) über jeden Abschnitt der praktischen Ausbildung, 
der einen Monat oder weniger dauert, ist von der oder 
dem für diesen Abschnitt in der jeweiligen Ausbildungs­
stelle verantwortlichen Ausbilderin oder Ausbilder ledig­
lich eine Bescheinigung auszustellen, aus der die Ausbil­
dungsdauer und die Gebiete, in denen die Staatsarchivre­
ferendarin oder der Staatsarchivreferendar ausgebildet 
worden ist, hervorgehen und die angibt, ob das Ziel des 
Ausbildungsabschnitts erreicht worden ist. 

(6) Am Ende der gesamten praktischen Ausbildung 
Anlage 2 stellt das Ausbildungsarchiv nach dem Muster der An­

lage 2 (Beurteilung) für jede Staatsarchivreferendarin 
und jeden Staatsarchivreferendar auf der Grundlage der 
Beurteilungen der einzelnen Abschnitte im Verhältnis der 
zeitlichen Anteile der benoteten Abschnitte an der ge­
samten praktischen Ausbildung unter angemessener Be­
rücksichtigung der Bescheinigungen nach Absatz 4 die 
Gesamtnote für die praktische Ausbildung fest. Die 
praktische Ausbildung ist unter Beachtung des § 11 Abs. 2 
mit einer der in § 11 Abs. 1 festgelegten Punktzahlen und 
Noten zu bewerten. 

(7) Die Feststellung der Gesamtnote für die praktische 
Ausbildung ist der Staatsarchivreferendarin oder dem 
Staatsarchivreferendar zur Kenntnis zu geben und auf 
Antrag in Durchschrift auszuhändigen. Punktzahl und 
Note der praktischen Ausbildung sind der Archivschule 
Marburg zu den Prüfungsakten zu übermitteln. 

§ 13 
Theoretische Ausbildung 

(1) Die theoretische Ausbildung wird nach den für die 
Archivschule Marburg geltenden Bestimmungen ausge­
führt, die das Land Hessen im Einvernehmen mit dem 
Beirat der Archivschule erlässt. 

(2) Gegenstände der theoretischen Ausbildung in der 
Archivschule Marburg sind insbesondere: 

1. Archivwissenschaft 

Das Gebiet gliedert sich in folgende Bereiche: 

- Archivgeschichte, 
- Strukturen und Institutionen des gegenwärtigen 

Archivwesens, 
- archivische Erfassung, Strukturanalyse, Bewertung, 

übernahme und Erschließung einschließlich Find­
mittelherstellung, 

- Grundsätze und Methoden der Schriftgutverwal­
tung, 

- Bestandserhaltung einschließlich Reprographie und 
Archivbau, 

- Grundzüge der bibliothekarischen Erschließung und 
der dokumentarischen Informationsverarbeitung. 

2. Hilfswissenschaften 

Das Gebiet gliedert sich in folgende Bereiche: 

- Historische Hilfswissenschaften des Mittelalters un­
ter Einbeziehung lateinischer Texte, 

- Historische HilfSWissenschaften der Neuzeit unter 
Einbeziehung französischsprachiger Texte, 

- Sphragistik, Heraldik, Numismatik, Genealogie. 

3. Geschichtswissenschaften 

Unter quellenkundlichen und methodischen Gesichts­
punkten ausgewählte und an Archivgut dargelegte 
Probleme der 

- Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte, 
- geSChiChtlichen Landeskunde sowie Landes- und 

Regionalgeschichte, 
- Rechtsgeschichte, 
- Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 

4. Verwaltungswissenschaft 

Das Gebiet gliedert sich in folgende Bereiche: 

- Organisation und Aufbau der öffentlichen Verwal­
tung, 

- Archivrecht im Rahmen des allgemeinen Verwal-
tungsrechts, 

- Aufbau- und Ablauforganisation von Archiven, 
- Grundzüge des Haushalts- und Personalrechts. 

Außerdem sollen archiv- und landeskundliche Stu­
dienfahrten stattfinden. 

3. Archivartsche Staatsprüfung 

§ 14 
Zweck und Gliederung der Prüfung 

(1) Die archivarische Staatsprüfung dient der Feststel­
lung, ob die Staatsarchivreferendarin oder der Staatsar­
chivreferendar das Ziel der Ausbildung (§ 5) erreicht hat. 

(2) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und 
einem mündlichen Teil. Der schriftliche Teil geht dem 
mündlichen Teil voraus. Die Prüfung kann in Abschnit­
ten durchgeführt werden. 

(3) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
bestimmt Zeitpunkt und Ort der schriftlichen und münd­
lichen Prüfung und unterrichtet darüber das Ausbil­
dungsarchiv und die Einstellungsbehörde. Sie oder er 
veranlasst die Ladung der Staatsarchivreferendarin oder 
des Staatsarchivreferendars. 

(4) Bei der Prüfung sind Schwerbehinderten die ihrer 
Behinderung angemessenen Erleichterungen zu gewäh­
ren. Die fachlichen Anforderungen dürfen jedoch nicht 
geringer bemessen werden. 
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§ 15 
Prüfungsausschuss 

(1) Di.~ archivarische Staatsprüfung ist vor einem 
Prüfungf:ausschuss abzulegen, den das Hessische Mini­
sterium .für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen 
mit dem Direktor des Landespersonalamtes Hessen be­
ruft. Für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die 
weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sind Stell­
vertreterinnen und Stellvertreter zu bestellen. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus: 

1. der Leiterin oder dem Leiter der Archivschule Mar­
burg als Vorsitzender oder Vorsitzendem, 

2. zwei weiteren Mitgliedern des Lehrkörpers der Ar­
chivschule Marburg, 

3. einer Vertreterin oder einem Vertreter der Spitzenor­
ganisa tionen der zuständigen Gewerkschaften, die 
Beamtin oder der Beamter des höheren Archivdienstes 
an einem Staatsarchiv oder einem Stadtarchiv im 
Lande Hessen sein muss. 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind bei der 
Ausübung ihrer Tätigkeit verpflichtet, ihre Aufgabe 
objektiv und unparteiisch nach bestem Wissen und 
Gewissen wahrzunehmen. Sie sind bei ihrer Berufung auf 
diese Verpflichtung ausdrücklich schriftlich hinzuwei­
sen. Sie sind zur Verschwiegenheit und zur Wahrung des 
Beratungs- und Abstimmungsgeheimnisses verpflichtet. 

(4) De-r Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
mindestens 3 Mitglieder mitwirken. Bei Stimmengleich­
heit gibt :iie Stimme der Vorsitzenden oder des Vorsitzen­
den den Ausschlag. 

§ 16 
Schriftliche Prüfung 

(1) Die schriftliche Prüfung umfasst je eine fünfstün­
dige Arh~it unter Aufsicht aus den Bereichen 

L Archi\Techt im Rahmen des Allgemeinen Verwal­
tungsrechts, 

2. Historische Hilfswissenschaften des Mittelalters (Be­
handlung eines lateinischsprachigen Schriftstücks 
nach a,ufgegebenen Gesichtspunkten), 

3. Historische Hilfswissenschaften der Neuzeit (Behand­
lung eines deutschsprachigen Schriftstücks nach auf­
gegebenen Gesichtspunkten), 

4. Historische Hilfswissenschaften des Mittelalters oder 
der I\'euzeit (Behandlung eines deutschsprachigen 
Schriftstücks des Mittelalters oder französischspra­
ehigen Schriftstücks der Neuzeit nach aufgegebenen 
Gesichtspunkten). 

Die Wahl nach Nummer 4 trifft die Prüfungsteilnehmerin 
oder der Prüfungsteilnehmer bei Beginn der Prüfung. 

(2) Das für das Gebiet oder den Bereich zuständige 
Mitglied des Lehrkörpers der Archivschule Marburg 
schlägt der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses je zwei Prüfungsaufgaben vor. Die 
Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus­
ses trifft die endgültige Auswahl. Die Vorschläge sind 
geheim z LI halten. 

(3) Die Prüfungsfragen sind getrennt in versiegelten 
Umschlägen aufzubewahren. Die Umschläge werden erst 
an den Prüfungstagen in Anwesenheit der Prüiungsteil­
nehrnerinnen und Prüfungsteilnehmer geöffnet. Die zur 
Bearbeitung der Prüfungsaufgaben zugelassenen Hilfs­
mittel sied anzugeben oder in der Prüfung zur Verfügung 
zu steller.,. Die Benutzung anderer Hilfsmittel ist unzuläs­
sig. 

(4) Die Aufsicht bei der schriftlichen Prüfung führt das 
für das jeweilige Gebiet oder den jeweiligen Bereich 
zuständige Mitglied des Lehrkörpers der Archivschule 
Marburg. Sie oder er kann sich im Einvernehmen mit der 
Vorsitzer,den oder dem Vorsitzenden des Prüfungsaus­
schusses von einer Beamtin oder einem Beamten des 
höheren Dienstes vertreten lassen. Die oder der Auf­
sichtsführende fertigt eine Niederschrift an und vermerkt 
in ihr etwaige besondere Vorkommnisse. Sie oder er 

verzeichnet auf jeder Arbeit den Zeitpunkt des Beginns 
der Bearbeitung und der Abgabe sowie Unterbrechungs­
zeiten und unterschreibt die Niederschrift_ 

(5) Wird eine schriftliche Arbeit trotz wiederholter 
Aufforderung nicht rechtzeitig abgegebEm, so wird sie mit 
dem Punktwert 0 ("ungenügend") bewertet. 

§ 17 
Bewertung der schriftlichen Arbeiten 

(1) Die schriftlichen Arbeiten sind von dem für das 
Fach zuständigen und von einem anderen von der 
Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Prüfungsaus­
schusses zu bestimmenden Mitglied des Lehrkörpers der 
Archivschule Marburg unabhängig voneinander mit einer 
der in § 11 Abs. 1 festgelegten Punktzahlen und Noten zu 
bewerten. Weichen die Punktzahlen, um bis zu drei 
Punkte voneinander ab, wird aus ihnen das arithmetische 
Mittel gebildet. Liegt dieses Mittel in der Mitte zwischen 
zwei Punktzahlen wird aufgerundet. Bei der Abweichung 
von mehr als drei Punkten setzt ein von der Vorsitzenden 
oder dem Vorsitzenden zu bestimmendes Mitglied des 
Prüfungsauschusses Punktzahl und Note im Rahmen der 
vorliegenden Bewertungen fest. Dieses Mitglied darf 
nicht als Erst- oder Zweitkorrektorin oder -korrektor an 
der Bewertung beteiligt gewesen sein. 

(2) Die Punktzahlen und Noten der schriftlichen Prü­
fungsarbeiten sind der Prüfungsteilnehmerin oder dem 
Prüfungsteilnehmer vor der mündlichen Prüfung mitzu­
teilen. Auf Antrag wird von einer Bekanntgabe abgese­
hen. 

(3) Die Zulassung zur mündlichen Prüfung setzt voraus, 
dass wenigstens drei schriftliche Prüfungsarbeiten min­
destens mit 5 Punkten und der Note "ausreichend" 
bewertet wurden. Andernfalls gilt die archivarische 
Staatsprüfung als nicht bestanden. 

§ 18 

Mündliche Prüfung 

(1) Die- mündliche Prüfung erstreckt sich vorwiegend 
auf die in § 13, Abs. 2 Nr. 1 und 3 genannten Gebiete. 

(2) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungs­
ausschusses leitet die mündliche Prüfung und bestimmt 
für jedes der Prüfungsgebiete eine Prüferin oder einen 
Prüfer aus den Mitgliedern des Lehrkörpers der Archiv­
schule Marburg. Prüferin oder Prüfer sind in der Regel 
diejenigen Mitglieder des Lehrkörpers der Archivschule 
Marburg, die das jeweilige Prüfungsfach in der Ausbil­
dung unterrichtet haben. Die Mitglieder des Prüfungs­
ausschusses können sich durch Fragen an dem Prüfungs­
gespräch beteiligen. 

(3) Die mündliche Prüfung kann als Einzelprüfung oder 
Gruppenprüfung mit bis zu vier Prüfungsteilnehmerin­
nen und Prüfungsteilnehmem durchgefUhrt werden. Die 
mündliche Prüfung soll für jede Prüfungsteilnehmerin 
oder jeden Prüfungsteilnehmer mindestens 60 und höch­
stens 120 Minuten dauern. Sie ist durch mindestens eine 
angemessene Pause zu unterbrechen. 

(4) Der Prüfungsausschuss bewertet auf Vorschlag der 
jeweiligen Prüferin oder des jeweiligen Prüfers die Prü­
fungsleistungen in den einzelnen Prüfungsfächern mit 
einer der in § 11 Abs. 1 festgelegten Punktzahlen und 
Noten und stellt daraus für jede PTÜfllngsteilnehmerin 
und jeden Prüfungsteilnehmer unter Beachtung von § 11 
Abs. 2 die Durchschnittspunktzahl und .. note der mündli­
chen Prüfung fest. Bei abweichender Bewertung ent­
scheidet Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit ent­
scheidet die Stimme der Vorsitzenden oder des Vorsitzen­
den des Prüfungsauschusses. 

(5) Bei der mündlichen Prüfung können Beauftragte der 
obersten Dienstbehörde der Prüfungst,~ilnehmerin oder 
des Prüfungsteilnehmers anwesend sein. Die Vorsitzende 
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann 
weiteren Personen, die ein berechtigtes Interesse an der 
Teilnahme haben, die Anwesenheit bei der mündlichen 
Prüfung gestatten. An den Beratungen des Prüfungsaus­
schusses nehmen nur dessen Mitglieder teil. 
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§ 19 
Feststellung der Abschlussnote 

(1) Im Anschluss an die mündliche Prüfung entscheidet 
der Prüfungsausschuss mit Stimmenmehrheit über das 
Gesamtergebnis der Prüfung und setzt unter Einbezie­
hung der Ergebnisse der praktischen Ausbildung die 
Abschlussnote fest. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses den Ausschlag. 

(2) Die Abschlussnote wird unter Beachtung des § 11 
Abs. 2 ermittelt, indem die Punktzahl für die praktische 
Ausbildung (§ 12 Abs. 6) mit 4, die Punktzahl jeder 
schriftlichen Prüfungsarbeit (§ 17 Abs. 1) mit 1 und die 
Durchschnittspunktzahl für die mündliche Prüfung (§ 18 
Abs.4) mit 3 multipliziert und die Summe durch 11 geteilt 
wird. 

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn die nach Absatz 2 
ermittelte Punktzahl mindestens 5 Punkte und damit die 
Note "ausreichend" ergibt. 

§ 20 
Prüfungsniederschrift 

(1) über den Prüfungshergang ist eine Niederschrift 
aufzunehmen, in der festgestellt werden: 

1. Ort, Tag und Dauer der Prüfung, 

2. die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses, 
3. die Namen der Prüfungsteilnehmerinnen und der 

Prüfungsteilnehmer, 

4. die Bewertung der schriftlichen Arbeiten, 
5. die Gegenstände und Einzelbewertungen der mündli­

chen Prüfung, 

6. das Gesamtergebnis der Prüfung, 

7. der Vorschlag des Prüfungsausschusses bei nicht be­
standener Prüfung (§ 24 Abs. 2), 

8. die Namen der nach § 18 Abs. 5 anwesenden Personen. 

(2) Die Niederschrift ist von allen Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses zu unterschreiben. 

(3) Für jede Prüfungsteilnehmerin und jeden Prüfungs­
teilnehmer ist ein Priifungsblatt zu fertigen und zu den 
Prüfungsakten zu nehmen. 

§ 21 
Prüfungszeugnis 

(1) Über die bestandene Prüfung stellt die Vorsitzende 
oder der Vorsitzende des Priifungsauschusses ein Zeugnis 

Anlage 3 nach dem Muster der Anlage 3 aus, das die Befähigung für 
die Laufbahn des höheren Archivdienstes beurkundet. 
Eine Zweitausfertigung ist dem Ausbildungsarchiv der 
Prüfungsteilnehmerin oder des Prüfungsteilnehmers für 
die Personalakten zu übersenden. 

(2) Ist die Prüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht 
bestanden, so erhält die Prüfungsteilnehmerin oder der 
Priifungsteilnehmer vom Prüfungsausschuss einen mit 
einer Rechtsmittelbelehrung versehenen SChriftlichen Be­
scheid. 

(3) Das Zeugnis und der schriftliche Bescheid werden 
auf den Tag der Ausstellung datiert. 

§ 22 
Erkrankung, Versäumnis 

(1) Ist die Staatsarchivreferendarin oder der Staatsar­
chivreferendar durch Krankheit oder sonstige von ihr 
oder ihm nicht zu vertretende Umstände an der Ablegung 
der Prüfung oder einzelner Prüfungsabschnitte verhin­
dert, so hat sie oder er dies unverzüglich in geeigneter 
Form nachzuweisen. In Krankheitsfällen ist ein ärztli­
ches - auf Verlangen ein amtsärztliches - Zeugnis 
vorzulegen. 

(2) Die Staatsarchivreferendarin oder der Staatsarchiv­
referendar kann in besonderen Fällen mit Genehmigung 
des Prüfungsausschusses von der Prüfung zurücktreten. 

(3) Bricht die Prufungsteilnehmerin oder der Priifungs­
teilnehmer aus den im Absatz 1 und 2 genannten Gründen 
die Prüfung ab, so wird die Prüfung an einem von der 
Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Prüfungsaus­
schusses zu bestimmenden Termin fortgesetzt. Der Prü­
fungsausschuss entscheidet, ob und in welchem Umfang 
die bereits abgelieferten Arbeiten als Prüfungsarbeiten 
anzurechnen sind. 

(4) Erscheint die Püfungsteilnehmerin oder der Prü­
fungsteilnehmer ohne ausreichende Entschuldigung an 
einem Prüfungstermin nicht oder tritt sie oder er ohne 
Genehmigung zurück, so gilt die Prüfung als nicht 
bestanden. 

(5) Liefert die Prüfungsteilnehmerin oder der Pru­
fungsteilnehmer eine schriftliche Prüfungsarbei t ohne 
ausreichende Entschuldigung nicht ab, so ist diese mit 
dem Punktwert 0 und der Note "ungenügend" zu bewer­
ten. 

§23 
Täuschungsversuche und Orclnungsverstöße 

(1) Eine PrUfungsteilnehmerin oder einen Prüfungsteil­
nehmer, die oder der bei der Anfertigung einer schriftli­
chen Arbeit eine Täuschung versucht oder die oder der 
erheblich gegen die Ordnung verstößt, kann die Auf­
sichtsführende oder der Aufsichtsführende von der Fort­
setzung dieser Arbeit ausschließen. 

(2) Über die Folgen eines Täuschungsversuchs oder 
eines erheblichen Verstoßes gegen die Ordnung entschei­
det der Prüfungsausschuss. Er kann nach der Schwere 
der Verfehlung die Wiederholung einzelner oder mehre­
rer Prufungsleistungen anordnen oder die Prüfung für 
nicht bestanden erklären. 

(3) Hat die Priifungsteilnehmerin oder der Prüfungs­
teilnehmer bei der Prüfung getäuscht und wird diese 
Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses be­
kannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich das 
Prüfungsergebnis entsprechend berichtigen oder die Prü­
fung für nicht bestanden erklären, jedoch nur innerhalb 
einer Frist von drei Jahren nach dem letzten Tag der 
mündlichen Prüfung. 

§24 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Hat die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungs­
teilnehmer die archivarische Staatsprüfung nicht bestan­
den, so setzt sie oder er den Vorberei tungsdienst fort. Die 
Prüfung darf einmal wiederholt werden. 

(2) Auf Vorschlag des Prüfungsausschusses bestimmt 
die oberste Dienstbehörde der Prüfungsteilnehmerin oder 
des Prüfungsteilnehmers die Dauer des zusätzlichen 
Vorbereitungsdienstes und den Umfang der zu wiederho­
lenden Prüfung. In der Regel dauert der zusätzliche 
Vorbereitungsdienst sechs Monate. 

§ 25 
Einsicht in die Prüfungsakten 

Die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilneh­
mer hat das Recht, innerhalb eines Jahres nach Bekannt­
gabe des Gesamtergebnisses der Prüfung ihre oder seine 
Ptüfungsakten unter Aufsicht in der Geschäftsstelle der 
Archivschule Marburg einzusehen. 

§ 26 
Beendigung des Beamtenverhältnisses, 

Berufsbezeichnung 
(1) Das Beamtenverhältnis der Staatsarchivreferenda­

rin oder des Staatsarchivreferendars endet 

1. bei Bestehen der archivarischen Staatsprüfung mit 
Ablauf des Tages, an dem ihr oder ihm das Ptüfungs­
zeugnis ausgehändigt wird, frühestens jedoch mit dem 
regulären oder im Einzelfall festgelegten Ablauf des 
Vorberei tungsdienstes, 

2. bei endgültigem Nichtbestehen der archivarischen 
Staatsprüfung mit Ablauf des Tages, an dem der 
Staatsarchivreferendarin oder dem Staatsarchivrefe­
rendar das Prüfungsergebnis bekannt gegeben wird. 
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(2) Wer die archivarische Staatsprüfung bestanden hat, 
ist berechtigt, die Bezeichnung "Assessorin des Archiv­
wesens" oder "Assessor des Archivwesens" zu führen. 

IU. übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 27 
übergangsvorschriften 

Für Staatsarchivreferendarinnen und Staatsarchivre­
ferendaTl:-, die sich im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens 
dieser Verordnung im Vorbereitungsdienst befinden, gel­
ten weiterhin die Vorschriften der Verordnung über die 
Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des höheren 
Archivdi·?nstes im Lande Nordrhein-Westfalen vom 
8. Januar 1987 (GV. NW. S. 54) fort. 

§ 28 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Ausbil­
dung und Prüfung für die Laufbahn des höheren Archiv­
dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen vom 8. Januar 
1987 (GV. NW. S. 54) außer Kraft. 

Düsseldorf, den 23. September 1998 

IJie ~inisterin 
für Arbeit, Soziales und 

Stadtentwicklung, Kultur und Sport 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ilse Brusis 

Anlage 1 
(zu § 12 Abs. 4 V APhA) 

(Ausbildungsstelle) 

Befähigungsbericht 

über den praktischen Ausbildungsabschnitt 
der Staatsarchivreferendarinl 
des Staatsarchivreferendars 

(Name) 

vom ........................................... bis ........................................... . 

Unterbrechungen: 

Ausbilderinl Ausbilder: 

Die Staatsarchivreferendarin/der Staatsarchivreferendar 
wurde in folgenden Arbeitsbereichen ausgebildet: 

Mitarbeit: 
(Ausbildungsinteresse, Selbstständigkeit, Zusammenar­
beit bei der Erledigung von Einzelaufgaben, in der 
Beratung und in Besprechungen mit der Ausbilderin oder 
dem Ausbilder; IJurchsetzungsvermögen, Einstellung auf 
unterschiedliche Situationen) 

Leistungen: 
Zusammenfassende Beurteilung mit Angaben über die 
Entwicklung 

der schriftlichen Leistungen: 
der mündlichen Leistungen: 
der Beteiligung an der praktischen Arbe·it der Ausbilde­
Tin oder des Ausbilders: 

Fachkenntnisse: 
(archivfachliche Kenntnisse, Verwaltungskenntnisse, be­
sondere Kenntnisse in archivischen Teilbereichen; jeweils 
mit Angaben über die Entwicklung während der Ausbil­
dung) 

Praktische Fähigkeiten: 
(z. B. bei der Umsetzung von Fachkenntnissen in prakti­
sche Arbeiten, beim Verhalten in Entscheidungssituatio­
nen, Arbeitsgeschwindigkeit, Leistungsvl~rmögen usw.) 

Sozial verhalten: 
Kennenlernen und Verständnis der sozialen und wirt­
schaftlichen Grundlagen und Auswirkungen der Tätig­
keit von Archivarinnen und Archivaren (z. B. beim 
Umgang mit Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzten 
sowie mit Behörden und Benutzern, bei Benutzungsan­
trägen) 

Sonstige Bemerkungen: 
Ist das Ziel des Ausbildungsabschnitts erreicht? 
(wenn nicht, Angabe der Gründe, Hinweise auf Kenntnis­
lücken) 
Gesamtwürdigung und Punktzahl und Note nach § 12 
Abs. 4 Satz 3 V APhA: 

(Ort und Datum) 

(Unterschrift der Ausbildungsleiterinldes AusbildungsJei.ters 
bzw. der Ausbilderinldes Ausbilder:! 

zur Kenntnis genommen: 

Unterschrift der Staatsarchivreferendarinldes Staatsa.rchivreferendars 
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Anlage 2 
(zu § 12 Abs. 6 V APhA) 

AUSBILDUNGSARCHlV 

..... " .............. , den ............................... . 

Beurteilung 

der Staatsarchivreferendarinldes Staatsarchivreferendars 

Zeugnis 

Anlage 3 
(zu § 21 Abs. 1 V APhA) 

über die archivarische Staatsprüfung 

FrauJHerr ........ _ ............................................................................ . 

gebaren am ,.. ................................... in ...................................... . 

erhielt eine ...................... monatige praktische Ausbildung 

am .................................................................................................. . 

für die gesamte praktische Ausbildung bei ............................................................... (Ausbildungsarchiv) 

von ............................................ bis ............................................. . 

(Ausbildungsarchiv) 

Dienstversäumnis (Krankheit, Urlaub, sonstige Gründe) 

vom ............................................ bis ............................................ . 

Grund: ............................................................................................ . 

Die Staatsarchivreferendarinlder Staatsarchivreferendar 
wurde in folgenden Arbeitsbereichen ausgebildet: 

1. Leistungsbild 

a) Auffassungsgabe 
b) Urteilsfähigkeit 
c) Ausdrucksfähigkeit, mündlich 
d) Ausdrucksfähigkeit, schriftlich 
e) Orgarusationsfähigkeit 
f) Initiative 
g) Arbeitstempo 
i) Umfang der Fachkenntnisse 
k) Berufliches Interesse 
1) Allgemeines Bildungsstreben 

2. Persönlichkeitsbild 

a) Pflichtbewusstsein 
b) Bereitschaft zur Verantwortung 
c) Umgang mit Menschen 

3. Ist das Ziel der praktischen Ausbildung erreicht? Falls 
nein, Angabe der Grunde und Mängel. Es bestehen 
noch folgende Lücken in der Ausbildung: 

4. Besondere Umstände, die bei der Gesamtbeurteilung 
zu berücksichtigen sind: 

5. Zusammenfassendes Urteil (ggf. besondere Befähigung 
oder Mängel, bemerkenswerte Wesenseigenschaften): 

6. Bewertung der gesamten praktischen Ausbildung mit 
Punktzahl und Note: 

Kenntnis genommen: 

Unterschrift der Ausbildungsleiterinl des Ausbildungsleiters 

Unterschrift der Staa.tsarchivreferendarinldes Staatsarchivreferendars 

in ................................................................... und in folgenden 

archivarischen Einrichtungen: 

und besuchte die Archivschule Marburg - Institut für 
Archivwissenschaft -

vom ............................................ bis ........................................... .. 

Frau/Herr ........................................................................ hat die 

archivarische Staatsprüfung vor dem Prüfungsausschuss 
für den höheren Archivdienst 

am .................................................................................... mit der 

Gesamtnote ..................................... ( ...... Punkte) bestanden. 

Frau/Herr ......................................... , .............................. hat die 

Berechtigung, den Titel 

,,Assessorin/Assessor des Archivdienstes" 

zu führen. 

Marburg a. d. Lahn, den .......................................................... .. 

Die VorsitzendeIDer Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

Gesamtergebnis: 

15 - 14 Punkte = sehr gut, 
13 - 11 Punkte = gut, 
10 - 08 Punkte = befriedigend, 
07 - 05 Punkte = ausreichend 

- GV. NW. 1998 S. 582. 
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20302 
Verordnung 

zur Änderung der Verordnung 
über die Arbeitszeit der Beamten 

des feuerwehrtechnischen Dienstes 
in den Feuerwehren der Gemeinden 

und Gemeindeverbände 
c1es Landes Nordrhein-Westfalen 

Vom 29. September 1998 

Auf Grund des § 197 Abs. 2 in Verbindung mit § 187 
Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. NW. S. 234). 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Februar 1998 (GV. 
NW. s. lU), wird verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung über die Arbeitszeit der Beamten des 
feuerwehrtechnischen Dienstes in den Feuerwehren der 
Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nord­
rhein-West:falen (AZVOFeu) vom 5. Dezember 1988 (GV. 
NW. S. 53€) wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 erhalten die Absätze 1, 2 und 3 folgende 
Fassung: 

,,(1) Die regelmäßige Arbeitszeit der Beamten des 
feuerwehrtechnischen Dienstes, die in Schichten 
Dienst leisten, beträgt unter Berücksichtigung des 
Dienste~: in Bereitschaft wöchentlich im Durchschnitt 
54 Stunden. Davon sollen in der Regel nicht mehr als 
23 Stunden wöchentlich auf den Arbeits- und Ausbil­
dungsdi.enst entfallen. Dieser Anteil des Arbeits- und 
Ausbildungsdienstes an der wöchentlichen Arbeitszeit 
entspricht dem Unterschied zwischen der doppelten 
wöchentlichen Arbeitszeit nach § 2 Abs. 1 Satz 1 der 
Verordnung über die Arbeitszeit der Beamten im 
Lande Nordrhein-Westfalen (AZVO) und der wöchent­
lichen Arbeitszeit nach Satz 1. Die Beamten sind 
verpflichtet, über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus 
Dienst zu leisten, wenn zwingende dienstliche Gründe 
dies erfc'rdern. 
(2) Für gesetzliche Feiertage, die auf einen Werktag 
fallen, vHrmindert sich die durchschnittliche wöchent­
liche Ar·'Jeitszeit nach Absatz 1 Satz 1 jeweils um ein 
Fünftel, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob der 
Beamte ·an dem Feiertag tatsächlich Dienst zu leisten 
hat. 

(3) Die durchschnittliche Arbeitszeit ennäßigt sich um 
eine Dienstschicht als Ausgleich im Sinne des § 2a der 
Verordnung über die Arbeitszeit der Beamten im 
Lande Nordrhein-Westfalen." 

2. § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Während der Arbeitszeit haben die Beamten, 
solange kein Einsatz stattfindet, Arbeits-, Ausbil­
dungs- und Bereitschaftsdienst zu leisten. An Sonnta­
gen kann Ausbildungs- und Fortbildungsdienst nach 
Maßgab{~ örtlicher Regelung geleistet werden, im übri­
gen ist B erei tschaftsruenst zu leisten." 

Artikel II 

Inkrafttreten 

Diese Vel'ordnung tritt am 1. Januar 1999 in Kraft. 

Düsseldorf, den 29. September 1998 

Der Minister 
für Inneres und Justiz des 

Landes Nordrhein-Westfalen 

Fritz Behrens 

- GV. NW. 1998 S. 589. 

77 
Änderung 

der Satzung für den Erftverband 
Vom 1. Oktober 1998 

Aufgrund des § 13 Abs. 1 in Verbindung mit den §§ 14 
und 23 Abs.l des Gesetzes über den Erftverband (ErftVG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Januar 1986 
(GV. NW. S. 54), zuletzt geändert dur(;h Gesetz vom 
7. März 1995 (GV. NW. 1995, S. 248), hat die Delegierten­
versammlung am 23. Juni 1998 die folgende SatzlUlgsän­
derung beschlossen: 

§ 10 erhält folgende Fassung: 

§ 10 
Haushalts- und Wirtschaftsprüfung 

Haushalts-, Kassen und Rechnungswesen 
(§§ 30a, 32 Abs. 2 ErftVG) 

(1) Der Verband führt ein kaufmännisches Rechnungs­
wesen gern. § 30a ErftVG ein. Der Vorstand kann 
Einzelheiten der Einführung zeitlich und sachlich regeln. 

(2) Soweit diese Satzung in Ergänzung der §§ 14 Abs. 3 
Ziffer 5., 30a und 32 Abs. 2 ErftVG nicht.s Näheres oder 
Abweichendes regelt, sind die für das kommunale Haus­
halts- und Kassenrecht des Landes Nordrhein-Westfalen 
geltenden Bestimmungen entsprechend anzuwenden. Im 
einzelnen sind Abweichungen zulässig, die wegen der 
Eigenart der Aufgaben des Verbandes notwendig oder 
zweckmäßig sind. Einzelheiten werden in einer Haus­
halts-, Kassen- und Rechnungsordnung oder einer Ord­
nung für die Wirtschaftsführung sowie in einer Revi­
sionsordnung geregelt. 

(3) Für das HaushaltSjahr vor der Einführung des 
kaufmännischen Rechnungswesens gelten für die Haus­
halts- und Kassenwirtschaft sowie die RE'Chnungslegung 
die für das kommunale Haushalts- und Kassenrecht des 
Landes Nordrhein-Westfalen geltenden Bestimmungen 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Erftver­
bandes. 

§ 11 erhält folgende Fassung: 

§ll 
Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes 

(§ 30, § 32 ErftVG) 

entfällt. 

§ 12 erhält folgende Fassung: 

§ 12 
Rücklagen 

(§§ 30a Abs. 3, 32 Abs.l ErftVG) 

(1) Der Verband hat zur Sicherung der VV"irtschaftsfüh­
rung Rücklagen in angemessener Höhe zu bilden. Der 
Nachweis der Rücklagen ist dem Wirtschaftsplan als 
Anlage beizufügen. 

(2) Die Rücklagen sollen sicher und ertragsbringend 
angelegt werden. 

§ 13 erhält folgende Fassung: 

§ 13 
Jahresabschluß, Rechnungsprüfung 

(§ 23 Abs. 2 Ziffer 4., 32 Abs. 2 ErftVG) 

(1) Die Delegiertenversammlung wählt Jeweils aus der 
Mitte im voraus für ein Wirtschaftsjahr drei Rechnungs­
prüferinnen oder -prüfer; sie sollen unterschiedlichen 
Mitgliedergruppen angehören. Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Die externe Prüfstelle für die Prüfung des Jahresab­
schlusses ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die 
die Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlußprüfungen zu 
beachten hat. 

(3) Der Vorstand stellt in den ersten sechs Monaten des 
neuen Wirtschaftsjahres den Jahresabschluß auf und legt 
diesen den von der Delegiertenversammlung bestellten 
externen Prüfstelle und den geWählten Rechnungsprüfe­
rinnen oder -prüfern vor. Der Jahresabschluß wird dem 
Verbandsrat zur Kenntnis zugeleitet. 
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(4) Der Prüfbericht der externen Prüfstelle ist vom 
Vorstand den von der Delegiertenversammlung gewähl­
ten Rechnungspruferinnen oder -prüfern vorzulegen. Sie 
erstatten der für die Entlastung des Vorstandes vorgese­
henen Delegiertenversammlung Bericht tiber das Ergeb­
nis der Prüfung und schlagen gegebenenfalls der Ver­
sammlung die Entlastung des Vorstandes vor. 

(5) Der Verband hat eine interne Prüfstelle, die dem 
Vorstand unterstellt ist. Diese nimmt insbesondere fol­
gende Aufgaben wahr: Prüfung 
1. des Zahlungsverkehrs und der Verbandskasse sowie 

die Vornahme der Kassenprüfungen 

2. von Vergaben 

3. des Vermögens 

4. des Geschäftsablaufs auf Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit 

Die interne Prüfstelle ist bei Durchführung der Prüfun­
gen und bei besonderen Prüfungsaufträgen unabhängig 
von Weisungen. Der durch besondere Prüfungsaufträge 
veranlaßte Umfang der Tätigkeit darf nicht so groß sein, 
daß die interne Prüfstelle nicht mehr jene Prüfungen 
durchführen kann, die sie nach ihrem Ermessen für 
notwendig hält. Näheres über die Organisation, Gegen­
stand, sowie Art und U miang der internen Prüfung regelt 
die Revisionsordnung. 

§ 13a neu: 

§ 13a 
Fälligkeit der Beiträge 

(§ 33 Abs. 2 ErNG) 
(1) Die Jahresbeiträge werden in vier gleichen Teilbe­

trägen jeweils zum 15. 2., 15. 5., 15. 8. und 15. 11. fällig. 

(2) Die Beiträge sind als Vorausleistung solange nach 
der Beitragsliste des Vorjahres zu den jeweiligen Fällig­
keitstenninen weiter zu entrichten, bis für das laufende 
Wirtschaftsjahr ein Beitragsbescheid oder eine sonstige 
schriftliche Mitteilung ergeht. 

§ 18 
Inkrafttreten 

Die Satzung des Erftverbandes tritt am Tage nach der 
Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft. 

Auf die Rechtsfolge gern § 14 Abs. 5 ErftVG wird 
hingewiesen: 

"Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif­
ten dieses Gesetzes kann gegen die Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be­
kannt gemacht worden 

c) der Vorstand hat den Beschluß der Delegiertenver­
sammlung vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Verband vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts­
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt." 

Die vorstehende, mit Erlaß des Ministeriums für Um­
welt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 1. 10. 1998 - Az. rv C 2-53.45.06 
-, gern. § 14 Abs. 2 ErftVG genehmigte Satzungsänderung 
sowie der Hinweis nach § 14 Abs. 5 ErftVG werden 
hiennit gern. § 14 Abs. 4 ErftVG bekanntgemacht. 

Bergheim, den 7. Oktober 1998 

Der Vorstand 

Rothe 

Genehmigung 

Gemäß § 14 Abs. 2 des Gesetzes über den Erftverband 
(ErftVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

3. Januar 1986 (GV. NW. S. 54), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 7. März 1995 (GV. NW. S. 248), genehmige ich 
die von der J;?elegiertenversammlung am 23. Juni 1998 
beschlossene Anderung der Satzung für den Erftverband. 

Düsseldorf, den 1. Oktober 1998 

Ministerium für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 
Valenti 
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Bekanntmachung 
der Genehmigung der 13. Änderung 

des Gebietsentwicklungsplanes 
für den Regierungsbezirk Amsberg, 
Teilabschnitt Oberbereich Siegen 

Vom 3. Juni 1998 

Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Arns­
berg hat in seiner :?itzung am 23. November 1995 die 
Aufstellung der 13. Änderung des Gebietsentwicklungs­
planes für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt 
Oberbereich Siegen im Bereich der Stadt Bad Berleburg 
beschlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlass vom 3. Juni 1998-
VI B 1- 60.21.14 - gemäß § 16 Abs. 1 des Landesplanungs­
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. Juni 1994 (GV. NW. S. 474) im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt. 

Gemäß § 16.Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden 
die in der Ändenmg des Gebietsentwicklungsplanes 
enthaltenen Darstellungen mit der Bekanntmachung der 
Genehmigung Ziele der Raumordnung und Landespla­
nung. 

Die 13. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für 
den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbe­
reich Siegen wird beim Ministerium für Umwelt, Raum­
ordnung und Landwirtschaft (Landesplanungsbehörde) 
in Düsseldorf, bei der Bezirksregierung Arnsberg (Be­
zirksplanungsbehörde), beim Kreis Siegen-Wittgenstein 
sowie der Stadt Bad Berleburg zur Einsicht für jeder­
mann niedergelegt. 

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung 
des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord­
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt 
nach § 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eme Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei­
tung und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwick­
lungsplanes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung 
Arnsberg (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf, den 7. Oktober 1998 

Ministerium 
für Umwelt,- Raumordnung 

und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 
Dr. Pietrzeniuk 

- GV. NW. 1998 S. 590. 
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Bekanntmachung 
der Genehmigung der 78. Anderung 

des Gebietsentwicklungsplanes 
für den Regierungsbezirk Düsseldorf 

Vom 8. September 1998 

Der Be~:irksplanungsrat des Regierungsbezirks Düssel­
dorf hat in s.~iner Sitzung am 26. März 1998 die Aufstel­
lung der 78. Anderung des Gebietsentwicklungsplanes für 
den RegiE~rungsbezirk Düsseldorf im Bereich der Stadt 
Goch beschlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlass vom 8. September 
1998 - VI B 1 - 60.41.97 - gemäß § 16 Abs. 1 des Lan­
desplanungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma­
chung vom 29. Juni 1994 (GV. NW. S, 474) im Einverneh­
men mit den fachlich zuständigen Landesministerien 
genehmig-:. 

Gemäß 3 16.Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden 
die in dc~r Anderung des Gebietsentwicklungsplanes 
enthaltenen Darstellungen mit der Bekanntmachung der 
Genehmigung Ziele der Raumordnung und Landespla­
nung. 

Die 78. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für 
den Regierungsbezirk Düsseldorf wird beim Ministerium 
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft (Landes­
planungsbehörde) in Düsseldorf, bei der Bezirksregie­
rung DüsBeldorf (Bezirksplanungsbehörde) sowie beim 
Kreis Kleve und der Stadt Goch zur Einsicht für jeder­
mann niec·.ergelegt. 

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung 
des Gebie'~sentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord­
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt 
nach § 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes ::1in: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei­
tung und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwick­
lungsplanE's ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung 
Düsseldorf (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldclr!, den 29. September 1998 

Ministerium 
für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 
Ringel 
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Bekanntmachung 
der Genehmigung der 79. Änderung 

des Gebietsentwicklungsplanes 
für den Regierungsbezirk Düsseldorf 

Vom 23. September 1998 

Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Düssel­
dorf hat in s~iner Sitzung am 26. März 1998 die Aufstel­
lung der 79. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für 
den Regierungsbezirk Düsseldorf im Bereich der Stadt 
Düsseldorf beschlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlass vom 23. September 
1998 - VI B 1 - 60.41.98 - gemäß § 16 Abs. 1 des Lan­
desplanungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma­
chung vom 29. Juni 1994 (GV. NW. S. 474) im Einverneh­
men mit den fachlich zuständigen Landesministerien 
genehmigt. 

Gemäß § 16 .. Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden 
die in der Anderung des Gebietsentwicklungsplanes 
enthaltenen Darstellungen mit der Bekanntmachung der 
Genehmigung Ziele der Raumordnung ·l.lOd Landespla­
nung. 

Die 79. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für 
den Regierungsbezirk Düsseldorf wird bE!im Ministerium 
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft (Landes­
planungsbehörde) in Düsseldorf, bei der Bezirksregie­
rung Düsseldorf (Bezirksplanungsbehörde) sowie bei der 
Stadt Düsseldorf zur Einsicht für jedermann niederge­
legt. 

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung 
des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord­
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt 
nach § 16 Ahs. 2 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes, 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschrüten bei der Erarbei­
tung und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwick­
lungsplanes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung 
Düsseldorf (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf. den 7. Oktober 1998 

Ministerium 
für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft 
des Landes N ordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Dr. Pietrzeniuk 
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